
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/2/14 Ra 2022/02/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.2022

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung
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StVO 1960 §5 Abs2

StVO 1960 §99 Abs1 litb

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/02/0243 B 13. Dezember 2016 RS 1

Stammrechtssatz

Bestand im Zeitpunkt der Au9orderung der durchaus begründet gewesene Verdacht des Lenkens eines Fahrzeugs in

einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand, so ist der vermutliche Lenker verp<ichtet, sich einer entsprechenden

Untersuchung gemäß § 5 Abs. 2 StVO 1960 zu unterziehen. Diese Verp<ichtung besteht unabhängig davon, ob ihm

dieser Verdacht zur Kenntnis gebracht wird (vgl. E 21. Dezember 2001, 99/02/0073).
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